
                                                           
1 Die Entgelte für Erwachsene gelten ab 18 Jahren, sofern keine Berufsausbildung (Schule, Studium, oder ähnliches 
nachgewiesen wird) 



 
 
 

                                                           
2 Hintergrund ist, dass aufgrund der Stundenplanänderungen im September eine tatsächliche Abrechnung noch 
nicht möglich ist. 


